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Satzung zur 2. Änderung der Vergnügungssteuersatzung des Flecken Ottersberg  
 
Aufgrund der §§ 10, 11, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) und des § 3 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) –je-
weils in der zurzeit geltenden Fassung - hat der Rat des Flecken Ottersberg in seiner Sitzung 
am 27.02.2025 folgende Satzung beschlossen: 
 
§ 1 
§ 7 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) In den Fällen des § 6 Abs. 1 bis 4 beträgt die Steuer 22 v.H. des Einspielergebnisses. 
 
§ 2 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.03.2025 in Kraft. 
 
 
Ottersberg, den 27.02.2025 
 
Flecken Ottersberg 
Der Bürgermeister 
gez. Tim Willy Weber 
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Satzung zur 4. Änderung der Satzung des Flecken Ottersberg über die Erhebung der 
Zweitwohnungssteuer (Zweitwohnungssteuersatzung) 
 
Aufgrund der §§ 10, 11, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) und des § 3 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) –je-
weils in der zur Zeit geltenden Fassung - hat der Rat des Flecken Ottersberg in seiner Sit-
zung am 27.02.2025 folgende Satzung beschlossen:  
 
§ 1 
§ 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung:  
 
(1) Der Steuersatz beträgt jährlich 15 v.H. des Steuermaßstabes nach § 3 Abs. 1. 
§ 2 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.03.2025 in Kraft. 
 
 
Ottersberg, den 27.02.2025  
 
gez. Tim Willy Weber 
FLECKEN OTTERSBERG  
Der Bürgermeister 
 
 

 
 
Öffentliche Bekanntmachung zur 10. Sitzung des Ausschusses für Kultur und Bürgerbetei-
ligung am 06.03.2025 um 19:00 Uhr Ratssaal des Rathauses, Grüne Str. 24 in 28870 Otters-
berg lade ich mit folgender Tagesordnung ein: 
Bei Bedarf findet vor Beginn und nach Abschluss der öffentlichen Tagesordnungspunkte eine 
Einwohnerfragestunde von jeweils bis zu 30 Minuten statt. 
 
Tagesordnung 
Öffentliche Sitzung 
 
1 Eröffnung der Sitzung und Begrüßung durch die/den Vorsitzende/n; - Feststellung der ord-

nungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit; - Feststellung der Tagesordnung und 
evtl. Beschluss über Anträge zur Änderung; - Einbringen von Anträgen 

2 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Kultur und Bürger-
beteiligung vom 07.10.2024. 

3 25/0632 
Einrichtung eines regelmäßigen Termins für einen Bürgerdialog 

4 25/0633 
Ausstellung Olga Bontjes van Beek – Das malerische Werk 

5 25/0634 
Förderung der Konzerte in Buthmanns Hof im Jahr 2025 

6 25/0635 
Projekt „Nachlässe Fischerhuder Künstlerinnen und Künstler – Sammlungen in Fischer-
hude“ 

7 25/0636 
Kunststation – Können wir eine gemeinsame Utopie finden? 

8 Mitteilungen der Verwaltung 
9 Anfragen, Anregungen, Berichte, Termine 
10 Schließung der Sitzung 
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gez. Tim Willy Weber 
Bürgermeister 
 
Hinweis: Die Bekanntmachung sowie weitere Informationen zu den o.g. Tagesordnungs-
punkten werden im Internet unter www.flecken-ottersberg.de veröffentlicht. 


